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Nr. 52 Neuteich, den 16. Dezember 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. >. -------- ---------
Feuerlöschwesen.

Nach den Bestimmungen der für den Marienburger Kreisteil 
unterm 23. August 1907 (Kreisblatt des Kreises Marienburg Jahr
gang 1907 Nr. 73) und für den Llbinger Kreisteil unterm 25. Sep-- 
tember 1906 (Kreisblatt des Kreises Llbing Jahrgang 1906 Seite 
395 usw.) ergangenen Feuerpolizeiverordnvng hat die Gemeindebe
hörde alljährlich für die Feuerlöschdienstpflichtigen und die Gespanne 
eine Einteilung für die einzelnen Zwecke des Feuerlöschwesens, ins
besondere auch für die auswärtige Feuerlöschhilfe, zu treffen, über 
welche jeder einzelne in genügender Weise zu unterrichten ist.

Ich weise die Herren Gemeinde- und Gutsvorsteher hierdurch 
an, die obige Einteilung, soweit sie für das Jahr 1926 noch nicht 
getroffen sein sollte, schleunigst vorzunehmen und auch für die ge
nügende Unterweisung der Feuerlöschdienstpflichtigen Sorge zu tra
gen.

Die Herren Amisvorsteher ersuche ich für die genaue Durchfüh
rung der Feuerxolizeiverordnung Sorge zu tragen und mir nötigen
falls zu berichten.

Tiegenhof, den 10. Dezenrber 1926.
Der Landrat.

Nr. 2. -----------------
Landwirtschaftliche Serussgenossenschaft.
Nach Z 25 der Satzung werden die Beiträge bei der landwirt

schaftlichen Berufsgenosseilschaft nach dem Maßstab des Urbeitsbedarfs 
umgelegt. Bei dieser Umlage hat jedes Mitglied der Berufsgenossen- 
schaft, das im verflossenen Kalenderjahr Betriebsbeamte oder Fach
arbeiter beschäftigt hat, dem Sektionsvorstand einen Nachweis darüber 
einzureichen, wieviel jeder von ihnen während dieser Zeit an Ent
gelt tatsächlich bezogen hat sdev rvieViell füv ihn «rnzttVeeh- 
nrn ist. Letztere Klausel bezieht sich auf die Bestimmung, wonach 
der Jahresarbeitsverdienst, soweit er 1800 G übersteigt, nur mit 
einem Drittel angerechnet wird.

Bei Verletzung dieser Verpflichtungen gelten die Strafvorschriften 
des tz Nr. t und Z 1044 Nr. 1 der Reichsversicherungsordnung, 
ersterer im Falle unrichtiger tatsächlicher Angaben im Gehalt- und 
Lohnnachweise (Geldstrafe bis zu 500 G), letzterer bei Säumigkeit 
in der Linreichung (Geldstrafe bis zu Zoo G).

Für Mitglieder, die den Lohnnachweis nicht rechtzeitig oder un
vollständig einreichen, stellt ihn der Sektionsvorstand selbst auf oder 
ergänzt ihn.

Die Herren Ortsvorsteher ersuchen wir, die Betriebsunternehmer 
von dieser Bekanntmachung in geeigneter Weise in Kenntnis zu 
setzen und darauf hinzuweisen, daß die Gehalts- und Lohnnachweise 
für das Jahr 1926 bis zum 20. Januar 4927 dem Sektionsvorstande 
einzureichen sind.

Tiegenhof, den 13. Dezember 1926.
Der Kreisausschuß des Kreises Gr. Werder.

Nr. 5. ------------------
vlinde und taubstumme Kinder.

Die Gemeindevorstände, welche mit der Lrleoigung meiner Kreis
blattverfügung vom H. November d. Js. — Kreisblatt Nr. 47 —, 
betreffend blinde nnd taubstumm- LNud-v, rückständig sind, 
erinnere ich hiermit nochmals an Linreichung der Nachweisung oder 
L-tzlauz-Ls- nunmehr bestimmt in 8 Tagen.

Tiegenhof, den ll- Dezember 1926.
Der Landrat.

Nr 3a. ------------------
Errichtung einer Zwangsinnung.

Es ist der Antrag auf Errichtung einer Zwangsinnung für das 
Barbier-, Friseur- und perückenmachergewerbe im Gebiet der Freien 
Stadt Danzig mit dem Sitz in Danzig gestellt worden. Ueber diesen 
Antrag haben die beteiligten Gewerbetreibenden gemäß tz 100 a der 
Gew. O. abzustimmen und zu diesem Zwecke ihre Aeußerung für 
oder gegen die Errichtung schriftlich oder mündlich bis zum SO. d. 
LNts bei mir abzugeben. Mündlich im Regierungsgebäude Neu
garten, Zimmer 17, werktäglich von 9—4 Uhr.

Ich fordere alle diejenigen Personen, die das Barbier-, Friseur- 
oder perückenmachergewerbe selbständig betreiben, einschl. derjenigen, 
die den schriftlichen Antrag auf Errichtung der Zwangsinnung gestellt 
und unterzeichnet haben, hierdurch zur Abgabe ihrer Aeußerung mit 
dem Bemerken auf, daß nur solche Erklärung gültig sind, die erken
nen lassen, ob der Erklärende der Errichtung der Zwangsinnung zu- 
stimmt oder nicht. Nach Ablauf des oben bezeichneten Termins ein
gehende Aeußerungen bleiben unberücksichtigt.

Danzig, den 10. Dezember 1926.
Der Äbstimmungstommissar.

gez. Hagemann, Regierungsrat.
veröffentlich!
Die Grtsbehörden ersuche ich um ortsübliche Bekanntgabe. 
Tiegenhof, den Dezember 1926.

Der Landrat.
Nr. -------- ---------

Kufenlhaltsermhtlung.
Die Mrtsxolizei- und Gemeindebehörden sowie die Herren Land

jäger und das Schupokommando des Kreises ersuche ich, Ermittlun
gen nach dem am 7. f. 1905 in Altjabn, Kreis Mewe, geborenen 
Arbeiter Anton Wasilewski anzustellen und mir im Lrfolgsfalle zu 
Tgb. — Nr. 7506 L Bericht zu erstatten. Wasilewski war zuletzt 
bis zum tl- 9. 1926 bei dem Hofbesitzer H. Funk in Orlofferfelde 
nachweisbar beschäftigt.

Tiegenhof, den 6. Dezember 1926.
Der Landrat.

Nr. 5. --------- --------
Pflegestelle.

Für einen Knaben, 7 Jahre alt, wird vom 1. Januar eine 
Pflegestelle gesucht. Angebote sind hierher zu richten.

Tiegenhof, den 6. Dezember 1926.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder 

Berufsvormundschaft
Nr. 6 -----------------

Personalien.
Als Schulvorsteher der Schule in Neuteicherhinterfeld sind gewählt 

und für dieses Amt von mir bestätigt worden:
1. Hofbesitzer H. Ellert jun.-Neuteicherhinterfeld,
2. „ Theodor Jost-Nemeicherhinterfeld,
3. „ Gustav Wiens-Neuteichsdorf und
4. „ I. Wiens-Broeske.

Tiegenhof, den 7. Dezember 1926.
Der Landrat

Nr. 7. ------------------
Amtsbezirk Tannsee.

Seitens des Senats der Freien Stadt Danzig ist der Gutsbesitzer 
Bruno Flindt in Lindenau auf die Dauer von weiteren 6 Jahren, 
und zwar vom 10. Dezember 1926 bis 9. Dezember 1932, zum stell
vertretenden Aintsvorsteher des Amtsbezirks Tannsee ernannt worden.

Tiegenhof, den 3. Dezember 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 

des Kreises Gr Werder.
Nr. 8. -----------------

Maul- und Klauenseuche.
Die Maul- und Klauenseuche ist erloschen unter den Klauen- 

viehbeständen der Hofbesitzer:
l. Otto Reinke, Rudolf Dittmann, Wilhelm van Riesen und Kurt

Flindt'S<rreirdt,
2. Otto Grodtke, Fabian und Heinrich Wiens-ttalthof,
3. Eichhorn, Albert Papenfuß und Wilhelm wiens-Nrn-ovs,
4. Arbeiter Tetzlaff und Arnold-P«vseheru.
5. Puttkammer, Hasemann, ^Robert Krüger, Ehmbacher, Karl
6. Ballmann und Jakob Dyck-pretzkstt-ovs,
7. Hirsch-TVtrpipeirsLL-s,

Hermann Rhode, Bergmann und Frau Bergmann-D«rir»n- 
selde,

8. A. Wölke°Tv«L«rtt,
9. Neufeld-St«rötfelds,

1«. August Fietkau-^etzevsV0vösVkaiiip«itr,
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II» Max will und Peter Wiens-TisgeirtzagLtt,
42. Daniel Gehrmann-Walldors,
IZ. Lange-Vetevstzagsi,
4^. Heinrich Unger-Ovlsssevselde.

Es werden als freies Gebiet erklärt die Gemeinden VaVSirkk, 
Llalkhos, rrettbsVs, H-avschart, pietzkeit-svs, Tvaz-peir 
sslde, DanriVsslöL, TLalarr, Ska^kselb^ und Zeyevs 
Vov-eVkamtz-ett sowie die vorstehend unter lsd. Nr. 4 4 bis 44 
aufgeführten Besitzungen.

Tiegenhof, den 4Z. Dezember 4926.
Der Landrat

Nr. 9. ------------------
viehseuchenpolizeiliche klnordnung.

ZUM Schutze gegen die Maul- urd Klauenseuche wird auf Grund 
der M 48 ff. des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 4909 (Reichsge- 
Hetzblatt Seite 549) folgendes bestimmt:

8 4.
Nachdem unter den Klauenviehbeständen der Hofbesitzer:

4. Ernst Neumann-Kunzendorf,
2. Artur Wölke-Schönsee,
5. Ernst Toews-Pordenau,
q.. Jaekel-Gr. Lesewitz,

Maul- und Klauenseuche ausgebrochen ist, werden Sperrbezirke, die 
aus den Gehöften der vorstehend aufgeführten Besitzer bestehen, ge
bildet.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 48. April 494H (abgedruckt im 
Kreisblatt Nr. 48 für 4926) Anwendung.

Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 
Veröffentlichung in Kraft.

8
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 

vorsätzlich geschehen, gemäß Z Absatz 4 Nr. 3 des viehseuchenge- 
setzes vom 26. Juni 4909 fReichsgesetzblatt Seite 549) mit Gefäng
nis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe »on 30 bis zu 6000 G, im 
übrigen auf Grund des Z 76 Ziffer 4 a. a. O. bis zu 300 G oder 
mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 43- Dezember 4926.
Der Landrat.

Nr. fO. —---------------
Schweinepest.

Unter dem Schweinebestande des Hofbesitzers Wedhorn in Orloffer- 
felde ist amtstierärztlich Schweinepest festgestellt worden.

Tiegenhof, den 8. Dezember 4926.
_____  Der Landrat ________ __

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Schwente-Verband.

Die Herren Gemeindevorster derjenigen Ortschaften, welche die 
Schwentebeiträge noch garnicht, oder nur teilweise abgeführt haben, 
werden höflichst ersucht, die resp. Restlisten zur weiteren Veranlassung 
umgebend an mich einreichen zu wollen.

Marienau, den 40. Dezember 4926.
Der Verbandsvorsteher

Otto Lietz.

Tierarzt ArMr
gesetzlich geschütztes

ist nach glänzenden
Lt irevke nur, n ge m 

vielen t«Vse«den «irgesehe 
nen Lsrn-iVinte u Tievünzte 

das
rVinkstrurste rligezieseV- 

urittel bei allen H«»rstieneit.
Lieine Waschungen!

Lieine Erkaltungen Vieh*! 
rliedenlage Neuteich 
bei Herrn Arthur Toews.

Line

Wem Iamemhr 
mit kleiner goldener Aette in 
Lietzau gefunden, ist gegen 
Lrstattung derInsertionskosten 
beim Amtsvorsteher in Ließau 
vom rechtmäßigen Eigentümer 
abzuholen.

Der Amtsvorsteher.

Ab 4Ä. 42. 4926 tritt auf der 
Strecke Ließau-Wernersdorf eine 
Fahrplanänderung ein.

Auskunft erteilen die Stationen.
Vetviebs-iVektioi*.

Htinkiih Kanu, MW
empfiehlt zum Weihnachtsfeste

Nüsse

Feigen 

Traubenrosinen 

Randmarzipan 

Teekonfekt

Weese-
Katharinchen

Steinpflaster

Nachtigal-
Kaffee

Dagoma-

Zigaretten

Mampe-Liköre 
zu Fabrikpreisen

Gemüse-u.Obst- 
Konserven Rum

in Qualität erheblich 
verbessert, Kognak

im Preise ermäßigt.

Zigarren
Rotwein

teilweise noch sehr weißen
preiswert.

Handdruck- u. Motvespr.
veralteter Spritzen

Wasserwagen
für Hand und pserdezug.

MaschineasaNK» Praust.
Lieferungen erfolgen fofort ab Lager.

Die Zeugnishefte 
für die Schulen -es Kreises Gr. Werder 
find fertiggestellt und können fortan von uns bezogen 
werden.
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